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1. Allgemeines / Termine  

 

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig werden: 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 

   Überweisung
1
 Scheck

2
 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, 

Solidaritätszuschlag
3
 

10.01.2018 15.01.2018 05.01.2018 

Kapitalertragsteuer,  

Solidaritätszuschlag 

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind 

zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an 

das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer
4
 10.01.2018 15.01.2018 05.01.2018 

Sozialversicherung
5
 29.01.2018 entfällt entfällt 

 

1       
Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem 

Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen 

Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu 

drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die 

Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2      
Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim 

Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3      
Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr, bei Jahreszah-

lern für das abgelaufene Kalenderjahr. 

4       
Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern 

(ohne Dauerfristverlängerung) für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 

5      
Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. 

Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt 

ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitsta-

ge vor Fälligkeit (d. h. am 25.01.2018) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale Besonder-

heiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erle-

digt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten 

übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Fei-

ertagen fällt. 

  

Basiszinssatz zum 01. Januar 2018 unverändert bei (negativ!) – 0,88 % 

Die Deutsche Bundesbank berechnet nach den gesetzlichen Vorgaben des § 247 Abs. 1 BGB den Basiszinssatz 

und veröffentlicht seinen aktuellen Stand gemäß § 247 Abs. 2 BGB im Bundesanzeiger. Der Basiszinssatz des 

Bürgerlichen Gesetzbuches dient vor allem als Grundlage für die Berechnung von Verzugszinsen, § 288 Absatz 1 

Satz 2 BGB. Er verändert sich zum 01. Januar und 01. Juli eines jeden Jahres um die Prozentpunkte, um welche 

seine Bezugsgröße seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. Bezugsgröße 

ist der Zinssatz für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der Europäischen Zentralbank vor dem ersten 

Kalendertag des betreffenden Halbjahres. Hieraus errechnet sich mit dem Beginn des 01. Januar 2018 ein Basis-
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zinssatz des Bürgerlichen Gesetzbuches von (negativ!) – 0,88 % (zuvor - 0,88 %). Der neue Basiszinssatz ist in 

der Ausgabe des Bundesanzeigers vom 21. Dezember 2017 bekannt gegeben worden.  

 

2. Arbeitsrecht 

 

Änderungen des Mutterschutzgesetzes zum 1. Januar 2018 

Zum 1. Januar 2018 greifen wesentliche Änderungen des Mutterschutzgesetzes, durch die der Arbeitsschutz von 

Frauen während der Schwangerschaft, nach der Entbindung und in der Stillzeit verstärkt wird. 

Der geschützte Personenkreis wird erheblich ausgeweitet. Gesetzlich geschützt werden künftig u. a. auch 

 Frauen in betrieblicher Berufsbildung und Praktikantinnen, 

 Frauen mit Behinderung, die in einer Werkstatt für behinderte Menschen beschäftigt sind, 

 Frauen, die als Entwicklungshelferinnen tätig sind, 

 Frauen, die nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz beschäftigt sind, 

 Frauen, die in Heimarbeit beschäftigt sind, 

 arbeitnehmerähnliche Selbstständige sowie 

 Schülerinnen und Studentinnen, insbesondere soweit die Ausbildungsstelle Ort, Zeit und Ablauf der Ausbil-

dungsveranstaltung verpflichtend vorgibt. 

Arbeitgeber sollen Beschäftigungsverbote aus betrieblichen Gründen vermeiden. Diese sollen nur noch dann in 

Betracht kommen, wenn alle anderen Maßnahmen, eine unverantwortbare Gefährdung zu vermeiden, versagen. 

Daher werden Arbeitgeber verpflichtet, konkrete Arbeitsplätze hinsichtlich einer solchen Gefährdung zu beurtei-

len. Liegt eine unverantwortbare Gefährdung vor, greift ein dreistufiges Verfahren. 

Stufe 1: Der Arbeitgeber muss die Arbeitsbedingungen durch Schutzmaßnahmen umgestalten. 

Stufe 2: Ist das nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich, muss der Arbeitgeber einen anderen 

geeigneten und zumutbaren Arbeitsplatz für die schwangere Frau finden. 

Stufe 3: Erst wenn der Arbeitgeber unverantwortbare Gefährdungen weder durch Schutzmaßnahmen noch durch 

einen Arbeitsplatzwechsel ausschließen kann, greift ein betriebliches Beschäftigungsverbot. 

Darüber hinausgehend soll es Arbeitsverbote gegen den Willen der Frau künftig nicht mehr geben. Grundsätzlich 

darf ein Arbeitgeber eine schwangere oder stillende Frau nicht zwischen 20 Uhr und 6 Uhr beschäftigen. Sofern 

die Frau jedoch einwilligt, aus ärztlicher Sicht nichts dagegen spricht und insbesondere eine unverantwortbare 

Gefährdung ausgeschlossen ist, darf der Arbeitgeber sie bis 22 Uhr beschäftigen. Auch die Möglichkeit der Sonn- 

und Feiertagsarbeit wird auf Wunsch der Schwangeren erweitert. Hinweis: Bereits seit der Verkündung des Ge-

setzes am 30. Mai 2017 erhalten Mütter von Kindern mit Behinderungen insgesamt zwölf Wochen Mutterschutz 

und damit vier Wochen mehr als bisher. Weiterhin gibt es einen Kündigungsschutz für Frauen, die nach der zwölf-

ten Schwangerschaftswoche eine Fehlgeburt erlitten haben. 

 

Mindestlohn als Berechnungsgrundlage für Urlaubs- und Feiertagsvergütung sowie 

Nachtarbeitszuschlag 

In einem vom Bundesarbeitsgericht entschiedenen Fall zahlte ein Arbeitgeber einer als Montagekraft beschäftig-

ten Arbeitnehmerin gemäß dem einschlägigen Tarifvertrag einen Stundenlohn von 7,00 € bzw. 7,15 € sowie eine 

Zulage, durch die der gesetzliche Mindestlohn erreicht wurde. Der Tarifvertrag sah außerdem einen Nachtar-

beitszuschlag in Höhe von 25 % des tatsächlichen Stundenlohns und ein „Urlaubsentgelt“ in Höhe des 1,5 fachen 
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durchschnittlichen Arbeitsverdiensts vor. Der Arbeitgeber berechnete die Vergütungen für Feier- und Urlaubstage 

ebenso wie den Nachtarbeitszuschlag auf der Grundlage der niedrigen vertraglichen Stundenvergütung. Die 

Arbeitnehmerin vertrat die Auffassung, dass diese Vergütungen auf der Grundlage des gesetzlichen Mindestlohns 

zu ermitteln seien. Das Gericht gab der Arbeitnehmerin Recht. Der Arbeitgeber hat für Arbeitszeit, die aufgrund 

eines gesetzlichen Feiertags ausfällt, das Arbeitsentgelt zu zahlen, das die Arbeitnehmerin ohne den Arbeitsaus-

fall erhalten hätte. Mangels abweichender Bestimmungen gilt dies auch dann, wenn sich die Höhe des Arbeits-

entgelts aus dem Mindestlohngesetz ergibt. Auch der tarifliche Nachtzuschlag und das tarifliche Urlaubsentgelt 

sind (mindestens) nach dem gesetzlichen Mindestlohn zu berechnen, da dieser Teil des tatsächlichen Stunden-

verdiensts im Sinne des Tarifvertrags ist. 

 

3. Einkommensteuer 

 

Berücksichtigung nacherklärter Veräußerungsverluste im Verlustfeststellungsbe-

scheid nur über den Einkommensteuerbescheid 

Im Verfahren zur Feststellung eines verbleibenden Verlustvortrags sind die Einkünfte nicht eigenständig zu ermit-

teln. Maßgeblich sind vielmehr die Besteuerungsgrundlagen des Einkommensteuerbescheids. Unzutreffende 

Besteuerungsgrundlagen müssen daher im Rahmen eines Einspruchs gegen den Einkommensteuerbescheid 

angefochten werden. Ist dieser bestandskräftig und in ihm kein Verlust berücksichtigt, kann ein Verlust noch fest-

gestellt werden, wenn der Steuerbescheid nach den Verfahrensvorschriften änderbar ist. Das gilt auch für Verlus-

te aus Kapitalvermögen. Der Bundesfinanzhof hatte den Fall eines Steuerberaters zu entscheiden, der in seiner 

Einkommensteuererklärung vermeintliche Verluste aus Kapitalvermögen nicht erklärt hatte, sondern dies erst 

später nachholte. Seinen Einspruch gegen den Einkommensteuerbescheid, in dem die Verluste mangels Erklä-

rung nicht berücksichtigt waren, nahm er jedoch zurück. Nur seinen Einspruch gegen den Verlustfeststellungsbe-

scheid erhielt er aufrecht. Eine Feststellung der vermeintlichen Verluste war damit nicht mehr zulässig, denn der 

Einkommensteuerbescheid war nicht mehr änderbar. Insbesondere kam eine Änderung wegen nachträglich be-

kannt gewordener Tatsachen nicht in Betracht, weil den Steuerberater ein grobes Verschulden traf. Er hätte die 

vermeintlichen Verluste entweder in seiner Einkommensteuererklärung angeben müssen bzw. seinen Einspruch 

gegen den Einkommensteuerbescheid nicht zurückziehen dürfen. 

  

Ergänzungsbilanz eines persönlich haftenden Gesellschafters einer KGaA bei die Ein-

lage übersteigenden Anschaffungskosten 

Anschaffungskosten persönlich haftender Gesellschafter einer Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA), die ihre 

Einlage übersteigen, sind in einer Ergänzungsbilanz zu erfassen. Bei der Ermittlung des Gewinnanteils werden 

dann die Abschreibungen darauf einkünftemindernd berücksichtigt. So entschied der Bundesfinanzhof. Die per-

sönlich haftenden Gesellschafter einer KGaA sind zwar keine Mitunternehmer, aber als solche zu behandeln. Ihre 

Gewinnanteile führen wie bei Mitunternehmern zu Einkünften aus Gewerbebetrieb, ebenso wie Vergütungen, die 

für die Tätigkeit im Dienst der Gesellschaft, für die Hingabe von Darlehn oder für die Überlassung von Wirt-

schaftsgütern bezogen werden. Kein Grund für die Bildung einer Ergänzungsbilanz besteht allerdings, wenn im 

Rahmen der Übernahme einer Beteiligung als persönlich haftender Gesellschafter einer KGaA ein über den fes-

ten Kapitalanteil hinausgehender Betrag im Rahmen des Kapitalkontos II erfasst wird. 
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Gewerbliche Prägung einer Einheits-GmbH & Co. KG trotz Geschäftsführungsbefugnis 

der Kommanditisten im Bereich Gesellschafterrechte 

Eine nicht originär gewerblich tätige GmbH & Co. KG hat nur dann Einkünfte aus Gewerbetrieb, wenn persönlich 

haftende Gesellschafterin eine GmbH ist und nur diese zur Geschäftsführung befugt ist. Man spricht dann von 

einer gewerblich geprägten Personengesellschaft. Bei einer sog. Einheits-GmbH & Co. KG, bei der die Komman-

ditgesellschaft (KG) die Alleingesellschafterin der Komplementär-GmbH ist, kann es zu Interessenkollisionen bei 

der Willensbildung in der Komplementär-GmbH kommen, weil die GmbH die Gesellschafterrechte an sich selbst 

durch ihren Geschäftsführer (über die KG) ausübt. Werden deswegen im KG-Gesellschaftsvertrag den Komman-

ditisten Geschäftsführungsbefugnisse für den Bereich „Ausübung der Gesellschafterrechte“ eingeräumt, ist dies 

nach Auffassung des Bundesfinanzhofs kein Kriterium, das gegen die gewerbliche Prägung einer Einheits-

GmbH & Co. KG spricht. 

  

Kein Steuerstundungsmodell bei lediglich hohen negativen Zwischengewinnen 

Verluste im Zusammenhang mit einem Steuerstundungsmodell dürfen nur mit Einkünften aus derselben Ein-

kunftsquelle in den folgenden Wirtschaftsjahren verrechnet werden. Diese Einschränkung der Verlustverrechnung 

gilt sinngemäß auch für Kapitaleinkünfte. Hohe negative Zwischengewinne beim Erwerb von Anteilen an einem 

Investmentfonds erfüllen grundsätzlich nicht die Voraussetzungen für ein Steuerstundungsmodell. Durch die 

Berücksichtigung von Zwischengewinnen als negative Einnahmen aus Kapitalvermögen soll eine Überbesteue-

rung beim späteren Ertragszufluss vermieden werden. Solche negativen Zwischengewinne sind deshalb nicht als 

unangemessene Aufwendungen zur Erzielung von Kapitaleinkünften anzusehen. Im Gegensatz hierzu sollen bei 

einem Steuerstundungsmodell aufgrund einer modellhaften Gestaltung steuerliche Vorteile in Form negativer 

Einkünfte erzielt werden. Hierunter kann nur die Erstellung einer ausführlichen und regelmäßig an mehrere Inte-

ressenten gerichteten Investitionskonzeption zählen. Die Beteiligung wird in diesem Fall gezielt deshalb aufge-

legt, um Steuerspareffekte zu erreichen. (Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

  

Keine Anwendung des sog. Sanierungserlasses auf Altfälle 

Bis zum Veranlagungszeitraum 1997 galt für Gewinne, die insolvenzgefährdeten Unternehmen durch einen For-

derungsverzicht der Gläubiger entstanden, eine gesetzliche Steuerbefreiung. Seitdem waren Sanierungsgewinne 

regelmäßig steuerpflichtig. Durch den im März 2003 herausgegebenen sog. Sanierungserlass konnten Finanzäm-

ter den betroffenen Unternehmen jedoch ggf. durch eine Stundung oder einen Erlass der Steuer helfen. Da es der 

Finanzverwaltung verwehrt ist, diese Gewinne aufgrund eigener Entscheidung von der Besteuerung zu befreien, 

wurde der Sanierungserlass durch den Bundesfinanzhof verworfen. Daraufhin hat das Bundesministerium der 

Finanzen den Erlass insoweit für weiterhin uneingeschränkt anwendbar erklärt, wie die an der Sanierung beteilig-

ten Gläubiger bis einschließlich zum 8. Februar 2017 (Veröffentlichung des Beschlusses des Bundesfinanzhofs) 

endgültig auf ihre Forderungen verzichtet haben. Auch diese Verwaltungsanweisung verstößt nach Überzeugung 

des Bundesfinanzhofs gegen den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung und ist daher rechtswidrig. 

Solche Regelungen hätte nur der Gesetzgeber treffen können. Hinweis: Inzwischen sind antragsgebundene 

Steuerbefreiungstatbestände für Sanierungsgewinne geschaffen worden. Die gesetzlichen Regelungen sind 

erstmals in den Fällen anzuwenden, in denen die Schulden ganz oder teilweise nach dem 8. Februar 2017 erlas-

sen wurden. Sie stehen jedoch noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der EU-Kommission. 
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Keine Veräußerungsgewinnbesteuerung für zu eigenen Wohnzwecken genutzte Zweit- 

oder Ferienwohnungen 

Beträgt für im Privatvermögen gehaltene Wohnungen der Zeitraum zwischen ihrer Anschaffung und einer späte-

ren Veräußerung nicht mehr als zehn Jahre, ist ein daraus resultierender Gewinn einkommensteuerpflichtig. Die 

Regelung gilt nicht für Wohnungen, die ausschließlich oder im Jahr der Veräußerung und in den beiden vorange-

gangenen Jahren zu eigenen Wohnzwecken genutzt wurden. Darin einzubeziehen sind nach einem Urteil des 

Bundesfinanzhofs auch Ferien- oder Zweitwohnungen, die nur zeitweilig bewohnt werden und in der übrigen Zeit 

dem Eigentümer als Wohnung zur Verfügung stehen. Die für die Steuervergünstigung erforderliche Nutzung zu 

„eigenen Wohnzwecken“ setzt nicht voraus, dass es sich um die Hauptwohnung handelt oder sich dort der 

Schwerpunkt der persönlichen und familiären Lebensverhältnisse befindet. Ein Eigentümer kann mehrere Woh-

nungen zu eigenen Wohnzwecken nutzen. Deshalb gehören auch nicht vermietete Ferienwohnungen und im 

Rahmen der doppelten Haushaltsführung genutzte eigene Wohnungen in den Anwendungsbereich. 

  

Leistungen des Nutzungsberechtigten als Betriebsausgaben beim Wirtschaftsüber-

lassungsvertrag 

Leistungen Nutzungsberechtigter an den Überlassenden aus einem Wirtschaftsüberlassungsvertrag können als 

Betriebsausgaben abziehbar sein. Wirtschaftsüberlassungsverträge in der Landwirtschaft ermöglichen einen 

gleitenden Übergang der unternehmerischen Tätigkeit, ohne dass der Übergebende seine Eigentumsrechte ver-

liert. Solche Überlassungsverträge sind einer Betriebsverpachtung im Ganzen ähnlich. Als Gegenleistung für die 

Überlassung erhält der Eigentümer altenteilsähnliche Leistungen, wie u. a. die Übernahme von Strom-,  Hei-

zungs-, Wasser- und Versicherungskosten. Diese Leistungen sind aufgrund einer gesetzlichen Neufassung 

seit 2008 nicht mehr als Sonderausgaben abziehbar. Der Bundesfinanzhof hat jedoch entschieden, dass diese 

Aufwendungen des Übernehmers als Betriebsausgaben abziehbar sind. Voraussetzung ist, dass der Hofeigen-

tümer für die Überlassung des Betriebs kein überhöhtes Entgelt bezieht. Nicht abziehbar sind jedoch Zahlungen 

des Betriebsübernehmers für die Kosten der Lebenshaltung des Betriebsübergebers. 

  

Nachteil der Wegzugsbesteuerung: Keine Berücksichtigung fiktiver Veräußerungsver-

luste 

Zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb gehört auch ein Gewinn aus der Veräußerung von Anteilen an Kapitalge-

sellschaften, wenn der Veräußerer innerhalb der letzten fünf Jahre zu mindestens 1 % an der Gesellschaft betei-

ligt war. Veräußerungsgewinn ist der Betrag, um den der Veräußerungspreis nach Abzug der Veräußerungskos-

ten die Anschaffungskosten übersteigt. Endet die insgesamt mindestens zehnjährige unbeschränkte Steuerpflicht 

einer natürlichen Person durch Aufgabe ihres inländischen Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthalts, findet 

bedingt durch den Wegzug eine Vermögenszuwachsbesteuerung statt. Dabei sind die vorstehenden Grundsätze 

auch ohne eine Veräußerung anzuwenden. An die Stelle des Veräußerungspreises tritt in diesem Fall der tat-

sächliche Wert der Anteile am Tag des Wegzugs. Ergibt sich aus der Differenz zwischen den Anschaffungskosten 

und dem Wert der Anteile stichtagsbezogen ein fiktiver Verlust, ist er nicht zu berücksichtigen. Er kann nach ei-

nem Urteil des Bundesfinanzhofs im Rahmen der Wegzugsbesteuerung auch nicht mit gleichzeitig entstandenen 

steuerpflichtigen fiktiven Veräußerungsgewinnen aus anderen Anteilen verrechnet werden. 
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Neues zum Investmentsteuergesetz 

Ab dem 1. Januar 2018 ändert sich die Besteuerung von Investmentfonds. Ziele der Reform der Investmentbe-

steuerung sind u. a., die Europarechtskonformität sicherzustellen, die Besteuerung zu vereinfachen und einzelne 

unerwünschte Steuersparmodelle zu verhindern. In- und ausländische Fonds, die Dividenden ansparen oder 

ausschütten, werden künftig nach derselben Systematik besteuert. Es ist also unerheblich, in welchem Staat der 

Fonds angesiedelt ist und ob er Dividenden ausschüttet. Bei ausländischen Fonds und Dividenden fällt weiterhin 

Quellensteuer an. Diese kann unter bestimmten Voraussetzungen nicht auf die Abgeltungsteuer angerechnet 

werden. Jährlich wird Abgeltungsteuer von 25 % (zzgl. Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer) auf eine Vor-

abpauschale erhoben, die sich am Wert des Fonds (Basisertrag) und einem Basiszins orientiert. Dieser Basiszins 

wird jährlich neu festgelegt und durch das Bundesministerium der Finanzen veröffentlicht (nicht zu verwechseln 

mit dem Basiszins der Bundesbank). Bei Aktienfonds (Aktienquote ≥ 51 %) bleiben künftig auf Ebene des Anle-

gers pauschal 30 %, bei Mischfonds (Aktienquote ≥ 25 %) 15 % der Erträge steuerfrei (sog. Teilfreistellungen). 

Bei sonstigen Fonds (Aktienquote < 25 %) gibt es keine Teilfreistellung. Die Depotbank führt die Steuer direkt ab. 

Liegt der Bank ein entsprechender Freistellungsauftrag vor, fällt für Anleger, deren Erträge unter dem 

sog. Sparer-Pauschbetrag von 801 € (1.602 € bei Zusammenveranlagung) liegen, keine Steuer an. Bislang at-

traktive Steuerstundungsmodelle, bei denen beim Investor erst dann Steuern anfielen, wenn er den Fonds ver-

kauft hat, sind künftig nicht mehr möglich. Hinweis: Privatanleger konnten Fondsanteile, die vor dem 

1. Januar 2009 erworben wurden, bislang steuerfrei veräußern. Der Bestandsschutz für Kursgewinne aus diesen 

sog. Altanteilen entfällt per 31. Dezember 2017. Erreicht wird dies durch eine Veräußerungs- und Neuanschaf-

fungsfiktion. Die bis zum 31. Dezember 2017 angefallenen Kursgewinne bleiben zwar weiterhin steuerfrei; die ab 

dem 1. Januar 2018 aus den Altanteilen erzielten Veräußerungsgewinne sind jedoch nach den neuen gesetzli-

chen Regelungen steuerpflichtig. Für diese Anteile wird ein Freibetrag von 100.000 € pro Person eingeführt. Die-

ser muss vom Anleger im Zuge der Einkommensteuerveranlagung beantragt werden. Folglich dürften Veräuße-

rungsgewinne aus Altanteilen auch künftig für die meisten Privatanleger steuerfrei bleiben. Hinweis: Aufgrund 

der Komplexität der Thematik empfiehlt es sich, ggf. einen steuerlichen Berater zurate zu ziehen. 

  

Pensionszahlungen einer GmbH an den Gesellschafter-Geschäftsführer bei Fortfüh-

rung des Dienstverhältnisses 

Eine Pensionszusage an einen Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH ist - unabhängig von der Höhe seiner 

Beteiligung - u. a. steuerlich nicht anzuerkennen, wenn sie in Bezug auf die bisherigen Gesamtbezüge als unan-

gemessen angesehen werden muss. Von der Rechtsprechung anerkannt werden Pensionszusagen bis maximal 

75 % der zuletzt bezogenen Bruttobezüge des Geschäftsführers unter Anrechnung einer ggf. zusätzlich bezoge-

nen Sozialversicherungsrente. Das Schleswig-Holsteinische Finanzgericht hatte folgenden Fall zu entscheiden: 

Einem Geschäftsführer war eine Pension zugesagt. Ein Vertrag regelte, dass der bestehende Anstellungsvertrag 

mit Vollendung des 65. Lebensjahrs des Geschäftsführers aufgelöst werden soll. Die Rechte aus der ursprüngli-

chen Pensionszusage blieben unberührt. Da der Geschäftsführer weiterhin für die GmbH tätig sein wollte, wurde 

ein neuer Arbeitsvertrag mit einer monatlichen Bruttovergütung von 1.500 € abgeschlossen. Das Finanzamt war 

der Meinung, dass die seinerzeit gebildete Pensionsrückstellung zu deckeln sei (neue Berechnungsgrundlage 

75 % von 1.500 € = 1.125 €) und löste einen Teil der Pensionsrückstellung gewinnerhöhend auf. Das Finanzge-

richt folgte dieser Auffassung nicht und ging bei der Berechnung der Pensionsrückstellung von der ursprünglichen 

Pensionshöhe (mtl. 3.417 €) aus. Es beanstandet nicht, dass ein Gesellschafter-Geschäftsführer nach Eintritt des 

Versorgungsfalls sein Dienstverhältnis fortsetzt, sieht in der Gehaltszahlung jedoch eine verdeckte Gewinnaus-
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schüttung, wenn sie nicht entweder auf die Pension angerechnet oder aber der Pensionsbeginn bis zur Einstel-

lung der Geschäftsführertätigkeit aufgeschoben wird. Wegen der im Urteilsfall unterbliebenen Anrechnung auf die 

Pension wurde das monatlich gezahlte Arbeitsentgelt als verdeckte Gewinnausschüttung behandelt. Der Bundes-

finanzhof muss abschließend entscheiden. Hinweis: Grundsätzlich ist es möglich, nach Beendigung des eigentli-

chen Dienstverhältnisses ein neues Vertragsverhältnis zu begründen. Dies sollte nach Möglichkeit auf freiberufli-

cher Basis durch Abschluss eines Beratervertrags geschehen. Das Honorar muss nicht auf die Pension ange-

rechnet werden. 

  

Rentenbesteuerung: Berücksichtigung der Beiträge anderer Versorgungseinrichtun-

gen bei der Anwendung der Öffnungsklausel 

Eine Öffnungsklausel soll bei der Besteuerung der Renten eine mögliche Doppelbesteuerung pauschal verhin-

dern. Eine solche Doppelbesteuerung kann in den Fällen auftreten, in denen ein Rentner bis zum 

31. Dezember 2004 mehr als den Höchstbetrag an eine Versorgungseinrichtung (z. B. gesetzliche Rentenversi-

cherung oder berufsständisches Versorgungswerk) geleistet hat. Die den Höchstbetrag übersteigenden Beträge 

konnten nämlich steuerlich nicht in Abzug gebracht werden. Die darauf beruhenden Rentenleistungen unterliegen 

allerdings der Besteuerung. Die Öffnungsklausel kommt nur auf Antrag und nur dann zur Anwendung, wenn die 

Beiträge eines Rentners für mindestens zehn Jahre den Höchstbetrag überschritten haben. Die Renten werden 

dann insoweit nur mit dem niedrigeren Ertragsanteil besteuert. Der Bundesfinanzhof hat den Fall eines Rentners 

entschieden, der bis 2004 über den Höchstbetrag liegende Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung, in ein 

Versorgungswerk der Rechtsanwälte und in ein Versorgungswerk der Wirtschaftsprüfer geleistet hatte. Ab 2005 

bezog er eine Rente des Versorgungswerks der Rechtsanwälte, in den Folgejahren auch Renten der anderen 

Versorgungseinrichtungen. In die Berechnung, welcher Rentenanteil unter die Öffnungsklausel fiel, bezog das 

Finanzamt für 2005 nur die an das Versorgungswerk der Rechtsanwälte geleisteten Beiträge ein. Der Bundesfi-

nanzhof dagegen urteilte, dass auch die Beiträge an das Versorgungswerk der Wirtschaftsprüfer zu berücksichti-

gen sind. Dass der Rentner aus diesem Versorgungswerk erst ab 2006 eine Rente bezog, ist für die Ermittlung 

des Anteils der Öffnungsklausel unerheblich. 

 

Voraussetzungen für das Vorliegen einer GmbH & atypisch stillen Gesellschaft 

Beteiligt sich jemand als stiller Gesellschafter an einer GmbH, kann diese steuerrechtlich als typische oder atypi-

sche stille Gesellschaft gewertet werden. Bei einer typisch stillen Gesellschaft sind die von der GmbH gezahlten 

Gewinnanteile bei ihr Betriebsausgaben und beim stillen Gesellschafter Einkünfte aus Kapitalvermögen. Bei einer 

atypisch stillen Gesellschaft sind die Gewinnanteile als Vergütung eines Mitunternehmers zu werten. Soll sie 

steuerlich anerkannt werden, müssen die beiden Merkmale Mitunternehmerinitiative und Mitunternehmerrisiko 

erfüllt sein. Zur Mitunternehmerinitiative gehört vor allem die Teilnahme an den unternehmerischen Entscheidun-

gen. Hierzu reicht es, wenn der stille Gesellschafter gleichzeitig auch Geschäftsführer der GmbH ist oder wenn 

ihm Gesellschafterrechte eingeräumt werden, die dem eines Kommanditisten entsprechen. Das Mitunternehmer-

risiko ergibt sich aus der Beteiligung am Gewinn und Verlust sowie an den stillen Reserven. Die Merkmale müs-

sen beide vorliegen, können allerdings unterschiedlich ausgeprägt sein. Ist der stille Gesellschafter bspw. nicht an 

den stillen Reserven beteiligt, kann dieser Nachteil durch seine Stellung als GmbH-Geschäftsführer ausgeglichen 

werden. Der Bundesfinanzhof hatte die Frage zu entscheiden, ob ein stiller Gesellschafter Mitunternehmerrisiko 

trägt, wenn er nicht am Verlust beteiligt ist und er seine Einlage nur durch künftige Gewinnanteile zu erbringen 
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hat. Das Gericht verneinte dies, weil der stille Gesellschafter risikolos ohne eigenen Kapitaleinsatz seine Einlage 

erbringen konnte. 

  

Aufwendungen für die Heimunterbringung 

Sind beide Ehegatten krankheitsbedingt in einem Alten- und Pflegeheim untergebracht, ist für jeden der Ehegat-

ten eine Haushaltsersparnis anzusetzen (BFH, Urteil v. 04.10.2017). Sachverhalt: Im Streitfall waren die verheira-

teten Kläger seit Mai 2013 krankheitsbedingt in einem Alten- und Pflegeheim untergebracht. Sie bewohnten ein 

Doppelzimmer. Einen weiteren Haushalt unterhielten sie seither nicht mehr. Für die Unterbringung in dem Heim, 

Verpflegung und Pflegeleistungen entstanden den Eheleuten nach Abzug von Erstattungsleistungen anderer 

Stellen Kosten in Höhe von ca. 27.500 €. Diese minderten sie monatsanteilig um eine Haushaltsersparnis für eine 

Person und machten den Restbetrag in ihrer Einkommensteuererklärung als außergewöhnliche Belastung nach 

§ 33 EStG geltend. Die Berechnung der ersparten Verpflegungs- und Unterbringungskosten erfolgte auf der 

Grundlage des in § 33a EStG geregelten Unterhaltshöchstbetrags, der sich im Streitjahr 2013 auf 8.130 € belief. 

Das FA setzte hingegen eine Haushaltsersparnis für beide Eheleute an und kürzte die geltend gemachten Auf-

wendungen entsprechend. Hiergegen wandten sich die Kläger. Hierzu führte der BFH u.a. weiter aus:   

 Sind beide Ehegatten krankheitsbedingt in einem Alten- und Pflegeheim untergebracht, ist für jeden der 

Ehegatten eine Haushaltsersparnis anzusetzen, wenn daneben kein weiterer Haushalt geführt wird. 

 Denn die Eheleute sind beide durch die Aufgabe des gemeinsamen Haushalts um dessen Fixkosten wie 

Miete oder Zinsaufwendungen, Grundgebühr für Strom, Wasser etc. sowie Reinigungsaufwand und Verpfle-

gungskosten entlastet. 

 Zudem ist der Ansatz einer Haushaltsersparnis in Höhe der ersparten Verpflegungs- und Unterbringungskos-

ten für jeden Ehegatten zur Vermeidung einer Doppelbegünstigung geboten. Bei in den personenbezogenen 

Alten- und Pflegeheimkosten enthaltenen Aufwendungen für Nahrung, Getränke, übliche Unterkunft und 

Ähnliches handele es sich um typische Kosten der Lebensführung eines jeden Steuerpflichtigen, die bereits 

durch den in § 32a EStG geregelten Grundfreibetrag steuerfrei gestellt seien. 

Hinweis: Die Klage hatte nur im Hinblick auf die stufenweise Ermittlung der zumutbaren Belastung entsprechend 

dem BFH-Urteil v. 19.01.2017 Erfolg. 

 

Abzinsung eines unverzinslichen Angehörigen-Darlehens 

Eine unverzinsliche Darlehensverbindlichkeit, die gegenüber einem Angehörigen besteht, ist nach § 6 Abs. 1 Nr. 

3 EStG gewinnerhöhend abzuzinsen, wenn das Darlehen einem Fremdvergleich standhält. Denn dann gehört die 

Verbindlichkeit zum Betriebsvermögen nach § 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG (BFH-Urteil v. 13.7.2017). Allein eine fehlende 

Besicherung des Darlehens führt nicht dazu, dass der Fremdvergleich scheitert, weil bei Darlehen zwischen voll-

jährigen Angehörigen eine Besicherung nicht zwingend erforderlich ist, wenn der Darlehensvertrag tatsächlich 

durchgeführt wird. Im Streitfall hatte ein bilanzierender Unternehmer von seiner Ehefrau 772.000 € erhalten. Ein 

schriftlicher Darlehensvertrag war erst zwei Jahre später geschlossen worden. Danach sollte es sich um ein un-

verzinsliches Darlehen zur Ablösung der betrieblichen Schulden mit einer Laufzeit von 15 Jahren handeln; eine 

Sicherheit war nicht vereinbart worden. Nach dem BFH handelte es sich um eine betriebliche Verbindlichkeit i. S. 

von § 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG, da das Darlehen der Ablösung betrieblicher Schulden dienen sollte. Auch hielt der 

Darlehensvertrag einem Fremdvergleich stand: Zwar hätte ein fremder Dritter auf eine Besicherung Wert gelegt; 

bei einem Darlehensvertrag unter volljährigen Angehörigen ist dies aber unschädlich. Hinweis: Nach dem BFH 

ist die Anwendung der Abzinsungsregelung auf unverzinsliche Angehörigendarlehen verfassungsrechtlich nicht 
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zu beanstanden. Die Abzinsung beruht auf der Überlegung, dass ein unverzinsliches Darlehen den Darlehens-

nehmer weniger belastet als ein verzinsliches Darlehen. Diese geringere Belastung gilt auch für einen Angehöri-

gen. Scheitert der Fremdvergleich bei einem unverzinslichen Darlehen, ist dies für den Darlehensnehmer positiv, 

weil dann kein betriebliches Darlehen vorliegt und damit keine gewinnerhöhende Abzinsung möglich ist. Scheitert 

der Fremdvergleich aber bei einem verzinslichen Darlehen, ist dies für den Darlehensnehmer nachteilig, weil er 

dann die Zinsen nicht als Betriebsausgabe absetzen kann. Das ausgezahlte Darlehen ist als Einlage und die 

Darlehensrückzahlung sowie die Zinsen als Entnahme zu buchen.  

 

Übergangsregelung zu anschaffungsnahen Aufwendungen 

Das BMF wendet mit Schreiben vom 20.10.2017 die aktuelle BFH-Rechtsprechung zu anschaffungsnahen Auf-

wendungen i. S. von § 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG in allen offenen Fällen an, gewährt den Steuerpflichtigen aber ein 

Wahlrecht in Fällen, in denen die Immobilie durch Kaufvertrag vor dem 1.1.2017 erworben wurde. Der Steuer-

pflichtige kann also die bisherige BFH-Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung anwenden, die in der Regel 

für ihn günstiger sein wird:  

 Nach der bisherigen Rechtsprechung   müssen Schönheitsreparaturen nur dann als anschaffungsnahe Auf-

wendungen behandelt werden, wenn es einen engen räumlichen, zeitlichen und sachlichen Zusammenhang 

zwischen den Schönheitsreparaturen und den übrigen Instandsetzungs- und Modernisierungsaufwendungen 

gibt. In seinen Urteilen vom 14.6.2016 hält der BFH daran aber nicht mehr fest, sondern lässt jeden Zusam-

menhang zwischen den Schönheitsreparaturen mit dem Erwerb der Immobilie ausreichen; die Schönheitsre-

paraturen können dann nur über die Gebäude-AfA abgeschrieben werden. 

 Nach der bisherigen Verwaltungsauffassung wird die Prüfung des Überschreitens der 15 %-Grenze gebäu-

debezogen durchgeführt. Der BFH fordert in seiner aktuellen Rechtsprechung hingegen eine Prüfung pro 

Gebäudeteil (Stockwerk), wenn die einzelnen Gebäudeteile unterschiedlich genutzt werden, z. B. eigenge-

werblich und fremdvermietet. 

Hinweis: Die gebäudebezogene Prüfung ist für den Steuerpflichtigen vorteilhaft, wenn er nur eines der Stockwer-

ke saniert. Nach der neuen BFH-Rechtsprechung käme es hingegen zu anschaffungsnahen Aufwendungen, 

wenn die Sanierungskosten höher sind als die Anschaffungskosten für dieses Stockwerk (ohne Grund und Bo-

den). Bei einer gebäudebezogenen Betrachtung könnte die 15 %-Grenze indes noch nicht überschritten sein, weil 

dann auf die Anschaffungskosten für das gesamte Gebäude abzustellen ist. 

 

Obacht bei der Buchung von EC-Kartenumsätzen 

Der Deutsche Steuerberaterverband (DStV) kritisiert die vom BMF vertretene Auffassung zur Erfassung unbarer 

Geschäftsvorfälle im Kassenbuch. Hintergrund: Auf Nachfrage des DStV zur Buchung von EC-Kartenumsätzen in 

der Kassenführung teilte das BMF mit, dass bare und unbare Geschäftsvorfälle in der Regel getrennt zu buchen 

seien. Im Kassenbuch seien nur Bareinnahmen und Barausgaben zu erfassen. Die Erfassung unbarer Ge-

schäftsvorfälle im Kassenbuch stellt nach Auffassung des BMF einen formellen Mangel dar. Sie widerspreche 

dem Grundsatz der Wahrheit und Klarheit einer kaufmännischen Buchführung. Die steuerrechtliche Würdigung 

eines Sachverhalts hänge jedoch von den Umständen des Einzelfalls ab (s. hierzu BMF, Antwortschreiben an 

den DStV v. 16.08.2017). Um den Anforderungen des BMF zu genügen, müssten die EC-Kartenumsätze bei-

spielsweise in einer Zusatzspalte bzw. einem extra Nebenbuch zum Kassenbuch erfasst werden. Der DStV for-

dert die Anerkennung der langjährigen kaufmännischen Übung:    



 

12/23 

Info-Brief, vorherige Ausgaben und weitere aktuelle Informationen finden Sie auch auf unseren Webseiten 
Stand: 27.12.2017  Alle Beiträge sind nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt.  

Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 
 

 Die Erst-Erfassung der Gesamtumsätze über das Kassenbuch ist praktikabel, vor allem aber wird die Um-

satzsteuer korrekt erfasst! Dies ist für die Praxis besonders dann von Bedeutung, wenn die EC-Umsätze im 

Kassensystem nicht getrennt nach 7 %-igen und 19 %-igen Umsätzen ausgewiesen werden, sondern nur die 

Gesamtumsätze. 

 Das Kassenbuch wird stets am Ende eines Tages geführt. Im selben Moment der Erfassung der Gesamtum-

sätze im Kassenbuch werden die EC-Kartenumsätze bereits wieder ausgetragen. Das Kassenbuch weist 

folglich unmittelbar im Zeitpunkt der Eintragung der Umsätze nebst Austragung der EC-Kartenumsätze den 

korrekten Tagesendbestand aus. Damit sind nach Auffassung des DStV eine hohe Transparenz und ein ho-

her Informationsgehalt im Kassenbuch gewährleistet. 

 Auch die Kassensturzfähigkeit ist jederzeit und innerhalb angemessener Zeit gegeben. Die im Vorwege ge-

trennte Erfassung von Bar- und EC-Kartenzahlungen im Kassensystem ermöglicht eine jederzeitige Abstim-

mung. Die Geschäftsvorfälle sind fortwährend nachvollziehbar, die Erfassung der Umsatzsteuer ist sicherge-

stellt. 

 Schließlich sind auch die Anforderungen der Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung 

von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD) nach 

dem Dafürhalten des DStV erfüllt: Nach dem BMF-Schreiben zu den GoBD vom 14.11.2014 stellt die nicht 

getrennte Verbuchung von baren und unbaren Geschäftsvorfällen bei genügender Kennzeichnung ausdrück-

lich keinen Verstoß gegen die Grundsätze der Wahrheit und Klarheit dar (vgl. Rz. 55). Nach dem Verständnis 

des DStV liegt bei der Ausbuchung der EC-Kartenumsätze über das Geldtransitkonto verbunden mit der vo-

rangegangenen Austragung der EC-Kartenumsätze aus dem Kassenbuch solch eine „genügende Kenn-

zeichnung“ vor. 

 Eine Erfassung der EC-Kartenumsätze in einer Zusatzspalte oder einem extra Nebenbuch zum Kassenbuch 

hingegen ist umständlich und für die Praxis mit deutlich erhöhtem Arbeitsaufwand verbunden. Auch die Ver-

probung der später auf dem Umsatzsteuerkonto gebuchten Steuerbeträge mit den Erlösen ist erschwert bzw. 

unmöglich. Dies gilt umso mehr, wenn unterschiedliche Steuersätze (z. B. 7 % und 19 % bei In-/Außerhaus-

Umsätzen in der Gastronomie) zur Anwendung kommen. 

 Die strenge Auslegung von BMF und obersten Finanzbehörden belastet die Unternehmen unangemessen. 

Diesem Erfassungs- und Buchungsformalismus steht aus Sicht des DStV kein entsprechender Mehrwert ge-

genüber. 

(Quelle : DStV) 

 

4. Erbschaft- / Schenkungsteuer / Bewertungsrecht 

 

Beginn der Festsetzungsfrist bei gleichzeitiger Schenkung mehrerer Grundstücke 

Eine Mutter schenkte ihren Kindern gleichzeitig ein Grundstück in A und weitere zwei Eigentumswohnungen in B. 

Die notarielle Veräußerungsanzeige an das Finanzamt erfasste lediglich das Grundstück in A. Dementsprechend 

erfolgte auch die schenkungsteuerliche Veranlagung. Sieben Jahre später verstarb die Mutter. In der Erbschaft-

steuererklärung wurden die Vorschenkungen mit den Grundstücken in A und B angegeben. Weitere drei Jahre 

später setzte das Finanzamt gegenüber den Erben Schenkungsteuer für die aus der notariellen Veräußerungsan-

zeige nicht unmittelbar erkennbare Übertragung der Eigentumswohnungen in B fest. Die Kinder waren der Mei-

nung, dass eine Schenkungsteuer jetzt wegen bereits abgelaufener Festsetzungsfristen nicht mehr erhoben wer-

den dürfe. Der Bundesfinanzhof gab dem Finanzamt Recht. Die Frist zur Festsetzung der Schenkungsteuer be-
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trägt regelmäßig vier Jahre. Sie beginnt nicht vor Ablauf des Jahrs, in dem der Schenker gestorben ist oder das 

Finanzamt von der Schenkung Kenntnis erlangt hat. Maßgebend ist die Alternative, die zuerst eingetreten ist. 

Bezogen auf den Urteilsfall kommt das Gericht zu dem Ergebnis, dass das Finanzamt erst durch die Erbschaft-

steuererklärung Kenntnis von der Schenkung der Grundstücke in B erlangt hat. Aus der dem Finanzamt vorlie-

genden Veräußerungsanzeige war nicht unmittelbar erkennbar, dass den Kindern gleichzeitig mehrere Grundstü-

cke übertragen worden sind. Aus diesem Grund konnte die Schenkungsteuer für die in der Veräußerungsanzeige 

nicht ausgewiesenen Grundstücke noch festgesetzt werden. 

  

Kapitalwert lebenslänglicher Nutzungen oder Leistungen 

Das BMF hat die Vervielfältiger bekannt gegeben, mit denen der Kapitalwert lebenslänglicher Nutzungen und 

Leistungen nach § 14 Absatz 1 BewG für Stichtage ab 01.01.2018 berechnet wird (BMF, Schreiben v. 

28.11.2017). Hierzu führt das BMF weiter aus:   

 Das Statistische Bundesamt wird im Jahr 2017 keine aktuelle Sterbetafel veröffentlichen. 

 Daher sind die mit BMF-Schreiben vom 04.11.2016 veröffentlichten Vervielfältiger zur Berechnung des Kapi-

talwerts lebenslänglicher Nutzungen oder Leistungen auch für Bewertungsstichtage ab dem 01.01.2018 an-

zuwenden. 

Hinweis:  Der Volltext des Schreibens ist auf der Homepage des BMF veröffentlicht. 

 

5. Gewerbesteuer 

 

Gewerbesteuerlicher Verlustabzug auch bei Einbringung einer Kapitalgesellschaft in 

Personengesellschaft möglich 

Erwirtschaftet ein Unternehmen Gewerbeverluste, können sie mit künftigen positiven Gewerbeerträgen verrech-

net werden (sog. Verlustabzug). Dies ist aber nur dann möglich, wenn zum Zeitpunkt des Verlustabzugs die Un-

ternehmer- und Unternehmensidentität gegeben ist. Unternehmeridentität bedeutet, dass derjenige, der den Ver-

lustabzug in Anspruch nimmt, den Verlust auch in eigener Person erlitten haben muss. Unternehmensidentität ist 

gegeben, wenn der im Ausgleichsjahr bestehende Gewerbebetrieb mit dem Betrieb identisch ist, bei dem der 

Verlust entstanden ist. Merkmale hierfür sind bspw. die Art der Betätigung, der Kunden- und Lieferantenkreis, die 

Arbeitnehmerschaft sowie der Umfang und die Zusammensetzung des Aktivvermögens. In einem vom Finanzge-

richt Baden-Württemberg entschiedenen Fall war die B AG, die erhebliche Gewerbeverluste erzielt hatte, alleinige 

Kommanditistin der A GmbH & Co. KG. Die GmbH war als Komplementärin nicht am Vermögen beteiligt. Durch 

einen Ausgliederungs- und Übernahmevertrag übernahm die A den gesamten Geschäftsbetrieb der B. Das Fi-

nanzamt ließ den Verlustabzug der von der B erzielten Verluste bei der A wegen Fehlens der Unternehmer- und 

Unternehmensidentität nicht zu. Das Finanzgericht entschied aber, dass der Verlustabzug bei der A zulässig ist. 

Die Unternehmeridentität ist gewahrt, weil die B alleinige Gesellschafterin der A ist. Die Unternehmensidentität ist 

durch die Übernahme des gesamten Geschäftsbetriebs gewahrt. Der Bundesfinanzhof muss abschließend ent-

scheiden. 
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Unternehmensidentität bei einer gewerblich geprägten Personengesellschaft 

Für den Abzug eines nicht ausgeglichenen Gewerbeverlusts in einem anderen Jahr ist die Unternehmensidentität 

Voraussetzung. Das heißt, dass der Gewerbebetrieb im Jahr der Anrechnung des Verlusts identisch ist mit dem 

Gewerbebetrieb, der im Verlustentstehungsjahr bestanden hat. An einer solchen Unternehmensidentität kann es 

fehlen, wenn eine Personengesellschaft zunächst originär gewerblich tätig ist und später Einkünfte aus Gewerbe-

betrieb kraft gewerblicher Prägung erzielt. Eine GmbH & Co. KG stellte zunächst Fertiggaragen her und begann 

später einen Handel mit Zement und Füllmaterial. Dieser Handel wurde eingestellt und die Produktionshalle der 

Gesellschaft vermietet (Vermögensverwaltung). Die zum Zeitpunkt der Einstellung aufgelaufenen Gewerbeverlus-

te sollten verrechnet werden. Das Finanzamt lehnte dies mit der Begründung ab, dass es an der erforderlichen 

Unternehmensidentität fehle. Der Bundesfinanzhof bestätigte diese Auffassung. Die Unternehmensidentität einer 

Personengesellschaft kann wechseln, wenn die ursprünglich gewerbliche Handelstätigkeit eingestellt und eine 

wirtschaftlich anders gelagerte Tätigkeit aufgenommen wird. 

 

6. Grunderwerbsteuer 

Keine aktuellen Hinweise 

 

7. Körperschaftsteuer / Kapitalgesellschaften 

 

Anerkennung einer körperschaftsteuerlichen Organschaft 

Eine Organschaft liegt vor, wenn eine Kapitalgesellschaft (z. B. GmbH) in einem tatsächlichen und rechtlichen 

Unterordnungsverhältnis zu einem anderen Unternehmen (Organträger) steht, sodass die Kapitalgesellschaft 

(Organgesellschaft) bei wirtschaftlicher Betrachtung als unselbstständig anzusehen ist. Steuerliche Folge einer 

Organschaft ist, dass dem Organträger das Einkommen der Organgesellschaft zugerechnet wird. Organgesell-

schaft kann nur eine Kapitalgesellschaft mit Sitz und Geschäftsleitung im Inland sein, Organträger jede natürliche 

Person, Personengesellschaft oder Körperschaft, die ein inländisches gewerbliches Unternehmen betreibt. Vo-

raussetzung ist die finanzielle Eingliederung der abhängigen Organgesellschaft in das beherrschende Unterneh-

men, dem Organträger. Diese liegt vor, wenn dem Organträger die Mehrheit der Stimmrechte an der Organge-

sellschaft zusteht. Für körperschaftsteuerliche (und gewerbesteuerliche) Zwecke bedarf es eines Gewinnabfüh-

rungsvertrags. Die Organgesellschaft muss sich wirksam verpflichten, ihren gesamten Gewinn an den Organträ-

ger abzuführen. Der Gewinnabführungsvertrag muss auf mindestens fünf Jahre abgeschlossen und während 

seiner gesamten Geltungsdauer durchgeführt werden. Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass es für die 

Anerkennung eines Organschaftsverhältnisses nicht erforderlich ist, dass während der ersten fünf Jahre der Lauf-

zeit alle gesetzlich geforderten Voraussetzungen vorliegen müssen. Lediglich der Gewinnabführungsvertrag muss 

über fünf Jahre abgeschlossen sein und tatsächlich durchgeführt werden. Fehlt es in einzelnen Jahren an der 

finanziellen Eingliederung, ist die steuerrechtliche Anerkennung der Organschaft nur für die betreffenden Jahre zu 

versagen. Die zivilrechtliche Wirksamkeit der Vereinbarung bleibt hiervon unberührt. Folglich führt eine „Unterbre-

chung der Organschaft“ vor Ablauf der vertraglichen Mindestlaufzeit nicht dazu, dass die Organschaft insgesamt 

zu versagen ist. 
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Körperschaftsteuerliche Organschaft bei Anteilserwerb im umwandlungssteuerlichen 

Rückwirkungszeitraum 

Von einer körperschaftsteuerlichen Organschaft spricht man, wenn eine inländische Kapitalgesellschaft (Organ-

gesellschaft) durch einen Gewinnabführungsvertrag verpflichtet ist, ihren Gewinn an ein anderes gewerbliches 

Unternehmen (Organträger) abzuführen. Voraussetzung ist unter anderem, dass der Organträger seit Beginn des 

Wirtschaftsjahrs der Organgesellschaft mehrheitlich an ihr beteiligt und der Gewinnabführungsvertrag auf mindes-

tens fünf Jahre abgeschlossen ist und während der gesamten Geltungsdauer durchgeführt wird. Einem vom Bun-

desfinanzhof entschiedenen Fall lag folgender Sachverhalt zugrunde: Im August 2005 kaufte die A-GmbH sämtli-

che Anteile an der im Februar 2005 gegründeten B-GmbH. Ebenfalls im August 2005 wurden Teile des Vermö-

gens der A im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung rückwirkend zum 1. Januar 2005 (Übertragungsstich-

tag) auf die B übertragen. Außerdem wurde zwischen A als Organträger und B als Organgesellschaft ein Ge-

winnabführungsvertrag geschlossen, der ab 1. Januar 2005 gelten sollte und erstmalig zum 31. Dezember 2009 

kündbar war. Der Bundesfinanzhof entschied, dass für das Jahr 2005 die Organschaft nicht anzuerkennen ist, 

weil die A nicht seit Beginn des Wirtschaftsjahrs an der B beteiligt war, sondern erst seit August 2005. Die um-

wandlungssteuerliche Rückwirkungsfiktion ändert an dieser Beurteilung nichts, da die Anteile der B im Rückwir-

kungszeitraum von einem Dritten auf die A übergegangen sind. Hinsichtlich der fünfjährigen Mindestlaufzeit ver-

tritt der Bundesfinanzhof allerdings die Auffassung, dass diese im vorliegenden Fall erfüllt ist, weil der Gewinn 

2005 mit Wirkung vom 1. Januar 2005 der A zustand und der Gewinnabführungsvertrag bis zum 31. Dezember 

2009 lief. Die Organschaft war deshalb ab 2006 anzuerkennen. Hinweis: Wird eine körperschaftsteuerliche Org-

anschaft nicht anerkannt, sind die Gewinnabführungen an den Organträger verdeckte Gewinnausschüttungen. 

  

Teilweiser Verzicht auf Darlehnsforderung gegenüber einem ehemaligen Gesellschaf-

ter als verdeckte Gewinnausschüttung 

Auch der Verzicht einer Kapitalgesellschaft auf eine Darlehnsforderung gegenüber ihrem ehemaligen Gesell-

schafter kann eine verdeckte Gewinnausschüttung darstellen. Eine verdeckte Gewinnausschüttung liegt vor, 

wenn die Gesellschaft ihrem Gesellschafter außerhalb der gesellschaftsrechtlichen Gewinnverteilung Vorteile 

zuwendet, die ihre Veranlassung im Gesellschaftsverhältnis haben. Das heißt, ein ordentlicher und gewissenhaf-

ter Geschäftsführer hätte diesen Vorteil einem Nichtgesellschafter nicht zugewendet. In einem vom Finanzge-

richt München entschiedenen Fall verzichtete die GmbH zwei Jahre nachdem der Gesellschafter ausgeschieden 

war auf Darlehnsforderungen sowie auf die Zinszahlungen dazu. Das Finanzamt behandelte den Verzicht als 

verdeckte Gewinnausschüttung. Das Finanzgericht hat dies bestätigt und in diesem Zusammenhang klargestellt, 

dass für die Beurteilung einer verdeckten Gewinnausschüttung grundsätzlich die Verhältnisse zum Zeitpunkt des 

ursprünglichen Vertragsabschlusses maßgebend sind. Danach kann auch ein ehemaliger Gesellschafter Emp-

fänger einer verdeckten Gewinnausschüttung sein. Der Bundesfinanzhof wird möglicherweise abschließend ent-

scheiden. 
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8. Personalwirtschaft / Lohnsteuer / Sozialversicherung 

 

Beitragszuschuss für nicht krankenversicherungspflichtige und für in der privaten 

Krankenversicherung versicherte Beschäftigte im Jahr 2018 

Beschäftigte, die freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung oder in einer privaten Krankenversicherung 

(PKV) versichert sind, haben Anspruch auf einen Zuschuss des Arbeitgebers. Der Zuschuss ist regelmäßig in 

Höhe der Hälfte des Gesamtbeitrags zu zahlen. Er ist für einen in einer privaten Krankenversicherung versicher-

ten Arbeitnehmer abhängig vom durchschnittlichen allgemeinen Beitragssatz der Krankenkassen, der weiterhin 

14,6 % beträgt. Daraus errechnet sich für 2018 ein monatlicher Zuschuss von maximal 323,03 € (14,6 % von 

4.425,00 € Beitragsbemessungsgrenze = 646,05 €; davon die Hälfte = 323,03 €). Sind die Bezüge niedriger, ist 

der Zuschuss entsprechend der obigen Berechnung zu ermitteln. Grundsätzlich darf aber nur die Hälfte des tat-

sächlich vom Arbeitnehmer gezahlten Beitrags als Zuschuss gewährt werden. Ein etwaiger Zusatzbeitrag in der 

gesetzlichen Krankenversicherung ist vom Arbeitnehmer allein zu tragen. 

Hinweis: Der maximale Zuschuss des Arbeitgebers zur Pflegeversicherung in der PKV beträgt bundesweit mo-

natlich 56,42 €, in Sachsen allerdings nur 34,29 €. 

  

Freie Unterkunft oder freie Wohnung als Sachbezug ab 1. Januar 2018 

Die Gewährung freier Unterkunft oder freier Wohnung ist bei der Berechnung der Lohnsteuer und der Sozialversi-

cherungsbeiträge zu berücksichtigen. 

Dabei ist zu unterscheiden zwischen 

 freier Wohnung: 

o Stellt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine Wohnung unentgeltlich zur Verfügung, ist der ortsübli-

che Mietpreis zu berücksichtigen. Für Nebenkosten ist der Endpreis am Abgabeort anzusetzen. 

o Unter einer Wohnung ist eine geschlossene Einheit von Räumen zu verstehen, in denen ein selbst-

ständiger Haushalt geführt werden kann. 

 freier Unterkunft: 

o Werden Räume überlassen, die keine Wohnung sind, handelt es sich um eine Unterkunft. 

Ab dem 1. Januar 2018 gelten folgende Sachbezugswerte: 

Sachbezugswert 

freie Unterkunft 

Monat Kalendertag Für den m² Für den m² (bei einfacher Ausstattung) 

Alte und neue  

Bundesländer 

226,00 € 7,53 € 3,97 € 3,24 € 

 Heizung und Beleuchtung sind in diesen Werten enthalten. Der Wert der Unterkunft kann mit dem ortsübli-

chen Mietpreis bewertet werden, wenn der Tabellenwert nach Lage des Einzelfalls unbillig wäre. 

 Ist der Arbeitnehmer in den Haushalt des Arbeitgebers aufgenommen oder ist die Unterkunft mit mehreren 

Beschäftigten belegt, vermindert sich der Wert von 226,00 € um 15 % auf 192,10 €. 

 Für Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahrs und für Auszubildende beträgt der Sachbezugswert 

192,10 € im Monat (6,40 € kalendertäglich). 
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Freie Verpflegung als Sachbezug ab 1. Januar 2018 

Erhalten Arbeitnehmer als Arbeitsentgelt Sachbezüge in Form von Verpflegung, richtet sich der Wert nach der 

Sachbezugsverordnung. Die sich daraus ergebenden Werte werden in die Berechnung der Lohnsteuer und der 

Sozialversicherungsbeiträge einbezogen. Die freie Verpflegung umfasst die Mahlzeiten Frühstück, Mittagessen 

und Abendessen. Stellt der Arbeitgeber nicht alle Mahlzeiten zur Verfügung, ist der anteilige Sachbezugswert nur 

für die gewährte Mahlzeit anzusetzen. Für Jugendliche und Auszubildende gibt es keinen Abschlag mehr. Für 

Familienangehörige sind geringere Werte anzusetzen. 

Ab dem 1. Januar 2018 gelten folgende Werte: 

  Monat 

€ 

Kalendertag 

€ 

Werte für freie Verpflegung 
 

alle Mahlzeiten 246,00 8,20 

Werte für teilweise Gewährung freier Verpflegung 
 

Frühstück 52,00 1,73 

Mittag- und Abendessen je 97,00 3,23 

  

Bei der Gewährung unentgeltlicher oder verbilligter Mahlzeiten im Betrieb sind für sämtliche Arbeitnehmer einheit-

lich anzusetzen: 

 1,73 € für das Frühstück 

 3,23 € für Mittag-/Abendessen 

 

Überlassung von (Elektro-)Fahrrädern an Arbeitnehmer in Leasingfällen 

Das BMF erläutert mit Schreiben v. 17.11.2017 die lohnsteuerliche Behandlung verschiedener Vertragsgestaltun-

gen beim sog. (Elektro-)Fahrrad-Leasing. Anmerkung: Es werden regelmäßig folgende Verträge abgeschlossen: 

(1) ein Rahmenvertrag zwischen dem Arbeitgeber und einem Anbieter, der regelmäßig die gesamte Abwicklung 

betreut; (2) Einzelleasingverträge zwischen dem Arbeitgeber (Leasingnehmer) und einem Leasinggeber über die 

(Elektro-)Fahrräder mit einer festen Laufzeit von zumeist 36 Monaten; (3) ein Nutzungsüberlassungsvertrag zwi-

schen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer hinsichtlich des einzelnen (Elektro-)Fahrrads für ebendiese Dau-

er, der auch eine private Nutzung zulässt; (4) eine Änderung des Arbeitsvertrags, in dem einvernehmlich das 

künftige Gehalt des Arbeitnehmers für die Dauer der Nutzungsüberlassung um einen festgelegten Betrag (i. d. R. 

in Höhe der Leasingrate des Arbeitgebers) herabgesetzt wird (sog. Gehaltsumwandlung). Zudem sehen die Ver-

tragsgestaltungen regelmäßig vor, dass ein Dritter (z. B. Leasinggeber, Dienstleister oder Verwertungsgesell-

schaft) dem Arbeitnehmer das von ihm genutzte (Elektro-)Fahrrad bei Beendigung der Überlassung durch den 

Arbeitgeber zu einem Restwert von z. B. 10 % des ursprünglichen Kaufpreises zum Erwerb anbieten kann. 

(Quelle: BMF)  

 

Steuerbefreiung für Aufladen von E-Bikes 

Das BMF wendet mit Schreiben vom 26.10.2017 die Steuerbefreiung des § 3 Nr. 46 EStG auch auf Elektro-

Fahrräder an, die verkehrsrechtlich nicht als Kfz einzuordnen sind. Die Steuerbefreiung gilt damit insbesondere 

für Elektro-Fahrräder, deren Motor nur Geschwindigkeiten bis zu 25 km/h unterstützt und die daher weder kenn-

zeichenpflichtig noch versicherungspflichtig sind. Bislang hat das BMF die Steuerbefreiung nur auf Elektro-
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Fahrräder angewendet, die als Kfz einzustufen und damit „Fahrzeuge“ i. S. von § 3 Nr. 46 EStG sind. Dies sind 

Fahrräder, deren Motor auch Geschwindigkeiten von mehr als 25 km/h unterstützt. § 3 Nr. 46 EStG gewährt eine 

Lohnsteuerbefreiung für vom Arbeitgeber gewährte Vorteile für das elektrische Aufladen eines Elektrofahrzeugs 

oder Hybridfahrzeugs im Betrieb des Arbeitgebers oder für die zeitweise Überlassung einer betrieblichen Lade-

vorrichtung zur privaten Nutzung. Voraussetzung ist aber, dass der Vorteil zusätzlich zum geschuldeten Arbeits-

lohn gewährt wird. § 3 Nr. 46 EStG erfasst nur Fahrzeuge, zu denen auch „schnelle“ Elektro-Fahrräder gehören, 

weil sie verkehrsrechtlich als Kfz einzustufen sind. Die Ausdehnung auf „langsame“ Elektro-Fahrräder durch das 

aktuelle BMF-Schreiben erfolgt aus Billigkeitsgründen, ist also durch § 3 Nr. 46 EStG nicht gedeckt. Außerdem 

veröffentlicht das BMF Pauschalbeträge, die aus Vereinfachungsgründen als Wert für das Aufladen von Elektro- 

und Hybrid-Dienstwagen, die auch privat genutzt werden dürfen, für den Zeitraum vom 1.1.2017 bis zum 

31.12.2020 angesetzt werden können. Dabei geht es um die Erstattung der Stromkosten durch den Arbeitgeber, 

die als Auslagenersatz nach § 3 Nr. 50 EStG lohnsteuerfrei ist. Die Pauschalen, die als lohnsteuerfrei behandelt 

werden können, betragen:  

 bei zusätzlicher Lademöglichkeit beim Arbeitgeber: 20 € für Elektro-Dienstwagen und 10 € für Hybridfahr-

zeuge, 

 ohne zusätzliche Lademöglichkeit beim Arbeitgeber: 50 € für Elektro-Dienstwagen und 25 € für Hybridfahr-

zeuge. 

Hinweis: Erstattet der Arbeitgeber die Stromkosten des Arbeitnehmers nicht, so können die Pauschalen als Kos-

ten des Arbeitnehmers angesetzt werden, die seinen geldwerten Vorteil aus der Privatnutzung des Elektro- bzw. 

Hybrid-Dienstwagens mindern. Die Pauschalen gelten aber nur für Pkw, nicht für Elektro-Fahrräder. 

 

9. Umsatzsteuer / Zollrecht 

 

Dauerfristverlängerung für Umsatzsteuer 2018 beantragen 

Unternehmer sind unter bestimmten Vorauszahlungen verpflichtet, während des laufenden Jahrs Vorauszahlun-

gen auf die Umsatzsteuer zu leisten. Voranmeldungszeitraum für die Umsatzsteuer ist grundsätzlich 

 das Kalendervierteljahr, 

 der Kalendermonat, wenn die Steuer des Jahrs 2017 mehr als 7.500 € betragen hat. 

Hat die Steuer im Vorjahr nicht mehr als 1.000 € betragen, kann das Finanzamt den Unternehmer von der Ver-

pflichtung zur Abgabe von Voranmeldungen und von der Entrichtung von Vorauszahlungen befreien. Wenn sich 

im Jahr 2017 ein Vorsteuer-Überschuss von mehr als 7.500 € ergeben hat, kann durch Abgabe der Voranmel-

dung Januar 2018 bis zum 12.02.2018 statt des Kalendervierteljahrs der monatliche Voranmeldungszeitraum 

beibehalten werden. Unternehmer, die ihre Umsatzsteuervoranmeldungen monatlich abgeben, können Fristver-

längerung für 2018 in Anspruch nehmen, wenn sie bis zum 12.02.2018 einen Antrag beim Finanzamt stellen. Die 

Fristverlängerung ist davon abhängig, dass eine Sondervorauszahlung in Höhe eines Elftels der Summe der 

Vorauszahlungen für 2017 angemeldet und bis zum 12.02.2018 geleistet wird. Diese Sondervorauszahlung wird 

auf die am 11.02.2019 fällige Vorauszahlung für Dezember 2018 angerechnet. Dies hat zur Folge, dass die Vo-

ranmeldungen und Vorauszahlungen jeweils einen Monat später fällig sind. D. h. die Anmeldungen ab Voranmel-

dungszeitraum Januar 2018 müssen grundsätzlich erst bis zum 10. des dem Anmeldungszeitpunkt folgenden 

Monats abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der 

Stichtag. Zu beachten ist, dass ein einmal gestellter und genehmigter Antrag so lange gilt, bis der Unternehmer 

den Antrag zurücknimmt oder das Finanzamt die Fristverlängerung widerruft. Vierteljahreszahler müssen keine 
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Sondervorauszahlung entrichten. Auch für sie gilt die für ein Kalenderjahr genehmigte Fristverlängerung für die 

folgenden Kalenderjahre weiter, wenn sich die Verhältnisse nicht geändert haben. Ein erstmaliger Antrag ist in 

diesen Fällen bis zum 10.04.2018 zu stellen. Für Unternehmer, die ihre berufliche oder gewerbliche Tätigkeit neu 

begründen, ist im Jahr der Aufnahme der Tätigkeit und im folgenden Jahr grundsätzlich der Kalendermonat Vo-

ranmeldungszeitraum. 

  

Fälligkeit der Umsatzsteuer und Besteuerung von Reiseleistungen auf dem Prüfstand 

des Gerichtshofs der Europäischen Union 

Der Bundesfinanzhof hat zur Frage der Fälligkeit der Umsatzsteuer den Gerichtshof der Europäischen Union 

(EuGH) angerufen. Es soll die Entscheidung darüber herbeigeführt werden, ob es auf den Zeitpunkt der Ausfüh-

rung des Umsatzes oder den Zeitpunkt der Zahlung ankommt. Nach bisheriger deutscher Gesetzeslage kommt 

es für die Fälligkeit der Umsatzsteuer im Normalfall auf den Zeitpunkt der Ausführung einer Lieferung oder sons-

tigen Leistung an (Sollbesteuerung). Der Bundesfinanzhof hat Zweifel an dieser Regelung, da der Unternehmer in 

einer Funktion als Steuereinnehmer für Rechnung des Staats und im Interesse der Staatskasse handelt. Er 

schuldet die Mehrwertsteuer, obwohl sie als Verbrauchssteuer letztlich vom Endverbraucher getragen werden 

soll. Bei der Art der Steuererhebung kann es für den leistenden Unternehmer unter Umständen zu einer Vorfinan-

zierung über einen Zeitraum von mehreren Jahren kommen, weil sich die Zahlung entsprechend verzögert oder 

die Zahlungsmodalitäten zwischen den Vertragsparteien dies vorsehen. Die zweite dem EuGH vorgelegte Frage 

betrifft die Besteuerung von Reiseleistungen. Nach bisherigem deutschen Umsatzsteuerrecht gilt für Reiseleis-

tungen an Endverbraucher die sog. Margenbesteuerung. Die Besteuerungsgrundlage ergibt sich aus dem Unter-

schied zwischen dem Reisepreis und dem Betrag, den das Reisebüro für die Reisevorleistungen aufzuwenden 

hat. Die so ermittelte sonstige Leistung (Marge) ist mit dem Regelsteuersatz von 19 % zu versteuern. Ein Vor-

steuerabzug steht dem Reisebüro darüber hinaus nicht zu. Der Bundesfinanzhof stellt fest, dass nach EU-Recht 

begünstigte Steuersätze für die Beherbergung in Hotels und ähnlichen Einrichtungen angewendet werden kön-

nen. Der deutsche Gesetzgeber wendet diese Regelung zwar für das Hotelgewerbe an; sie gilt aber nicht für 

Reiseleistungen, die der Margenbesteuerung unterliegen. Deshalb stellt der Bundesfinanzhof die Frage, ob für 

Reiseleistungen neben der Margenbesteuerung auch der ermäßigte Steuersatz (zurzeit 7 %) anzuwenden ist. 

  

Abgabe der Zusammenfassenden Meldung trotz Schweigepflicht (BFH) 

 Ein Rechtsanwalt, der Beratungsleistungen an im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässige Unternehmer erbracht 

hat, die ihm ihre USt-IdNr. mitgeteilt haben, kann die u.a. für diese Fälle vorgeschriebene Abgabe einer Zusam-

menfassenden Meldung nicht unter Berufung auf seine Schweigepflicht verweigern (BFH, Urteil v. 27.09.2017). 

Sachverhalt: Die Klägerin, eine Rechtsanwaltsgesellschaft mit beschränkter Haftung, erbrachte u.a. sonstige 

Leistungen aus anwaltlicher Tätigkeit an Unternehmer als Leistungsempfänger, die im übrigen Gemeinschaftsge-

biet ansässig sind. In ihrer Umsatzsteuer-Voranmeldung erklärte die Klägerin insoweit zwar gemäß § 18b S. 1 Nr. 

2 UStG innergemeinschaftliche sonstige Leistungen, gab aber keine Zusammenfassende Meldung i.S. des § 18a 

UStG ab. Die Klägerin verweigerte die Abgabe im Hinblick auf ihre Schweigepflicht gemäß § 102 Abs. 1 Nr. 3 

Buchst. b AO. Insbesondere wollte sie die USt-IdNr. des Leistungsempfängers nicht offenlegen.  Hierzu führte der 

BFH u.a. weiter aus:   

 Die Klägerin ist gemäß § 18a Abs. 2 UStG zur Abgabe der angeforderten Zusammenfassenden Meldung 

verpflichtet. 
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 Die Klägerin durfte die Abgabe der Zusammenfassenden Meldung und der darin geforderten Angaben nicht 

aufgrund von § 102 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. b AO verweigern, denn sie ist aufgrund der Mitteilung der USt-IdNr. 

von den Mandanten insoweit konkludent von ihrer Schweigepflicht entbunden worden. 

 Ein im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässiger Unternehmer als Leistungsempfänger willigt mit der Mittei-

lung (Verwendung) der USt IdNr. gegenüber dem leistenden Unternehmer in die Offenbarung der USt-IdNr. 

in einer Zusammenfassenden Meldung ein. 

 Dies ergibt sich auch aus dem EU-weit harmonisierten - und daher auch ausländischen Unternehmern als 

Leistungsempfängern bekannten - System der Besteuerung innergemeinschaftlicher Dienstleistungen. 

 Denn dem Leistungsempfänger ist aufgrund von Art. 262 Buchst. c, Art. 264 Abs. 1 MwStSystRL bekannt, 

dass der leistende Unternehmer aufgrund des Umsatzes in seinem Ansässigkeitsstaat eine Zusammenfas-

sende Meldung abgeben muss, die Angaben wie insbesondere die USt-IdNr. des Leistungsempfängers ent-

halten muss. 

(Quelle: BFH) 

 

Rechnungen über Kleinbeträge 

Durch Art. 5 des Zweiten Bürokratieentlastungsgesetzes ist die Grenze des § 33 UStDV für Kleinbetragsrechnun-

gen von 150 € auf 250 € erhöht worden. Die Änderung ist rückwirkend zum 1.1.2017 in Kraft getreten. Mit BMF-

Schreiben v. 15.11.2017 wird in den Abschnitten 14.6 Abs. 1 Satz 1, 15.4 Abs. 1 sowie 18.14 Abs. 3 Nr. 1 UStAE 

die Angabe „150 €“ jeweils durch die Angabe „250 €“ ersetzt. 

 

Dem EuGH genügt eine Briefkastenanschrift für den Vorsteuerabzug 

Nach dem EuGH (EuGH, Urteil v. 15.11.2017) ist der Vorsteuerabzug auch dann zu gewähren, wenn es sich bei 

der in der Rechnung genannten Anschrift des Rechnungsausstellers als leistendem Unternehmer nur um eine 

Briefkastenadresse handelt, nicht aber um die Anschrift, unter der der Rechnungsaussteller seine wirtschaftliche 

Tätigkeit ausübt. Damit beantwortet der EuGH zwei Vorabentscheidungsersuchen des BFH zu Gunsten der Un-

ternehmer. In beiden Fällen ging es um Eingangsrechnungen, in denen der Rechnungsaussteller eine reine Brief-

kastenadresse oder nur den statuarischen Sitz laut Handelsregister angegeben hatte. Nach dem EuGH ist der 

Begriff der Anschrift nach Art. 220 MwStSystRL vom 28.11.2006 weit auszulegen. Liegen die materiellen Voraus-

setzungen für den Vorsteuerabzug vor, darf dieser nicht allein wegen formeller Mängel versagt werden. Die Kon-

trolle des Rechnungsausstellers erfolgt nicht nur aufgrund der Angabe seiner Anschrift, sondern auch aufgrund 

der Angabe seines Namens und insbesondere aufgrund seiner USt-Identifikationsnummer, die die wesentliche 

Informationsquelle für das FA darstellt. Schließlich soll der Leistungsempfänger von der USt entlastet werden, 

indem ihm der Vorsteuerabzug gewährt wird. Es ist aus diesen Gründen daher nicht erforderlich, dass der Rech-

nungsaussteller seine wirtschaftliche Tätigkeit unter der Rechnungsanschrift im Sinne von § 14 Abs. 4 Nr. 1 UStG 

ausübt. Hinweis: Das EuGH-Urteil wird der Finanzverwaltung überhaupt nicht gefallen. Denn in der Praxis ver-

sagt das FA den Vorsteuerabzug häufig mit der Begründung, dass es sich bei der in der Rechnung genannten 

Anschrift nicht um die „richtige“ Anschrift des Rechnungsausstellers gehandelt habe, sondern nur um eine Brief-

kastenanschrift oder nur um die im Handelsregister angegebene Anschrift. Den Vorsteuerabzug versagen kann 

das FA künftig nur noch, wenn die Anschrift des Rechnungsausstellers noch nicht einmal eine Briefkastenan-

schrift oder eine statuarische Anschrift war, sondern lediglich erfunden war. Ebenso ist der Vorsteuerabzug zu 

versagen, wenn der Rechnungsaussteller nur ein Strohmann ist und tatsächlich keine Leistung erbracht hat.  

Angesichts der positiven Entscheidung des EuGH kommt es auf den guten Glauben des Rechnungsempfängers 
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hinsichtlich der Anschrift des Rechnungsausstellers nicht an. Es bedarf also keiner Billigkeitsentscheidung i. S. 

von § 163, § 227 AO. Interessant ist übrigens, dass die MwStSystRL in den einzelnen EU-Staaten unterschiedlich 

übersetzt worden ist: So heißt es z. B. in der spanischen Fassung, dass der volle Name und die Anschrift des 

Rechnungsausstellers genannt werden müssen,   während nach der deutschen Fassung der volle Name und die  

volle  Anschrift angegeben werden müssen. 

 

10. Verfahrensrecht / AO / FGO 

 

Keine Feststellungsklage gegen tatsächliche Verständigung 

Ist im Zuge eines Besteuerungsverfahrens ein konkreter steuerlich relevanter Sachverhalt nur schwer, d. h. mit 

einem nicht mehr vertretbaren Arbeits- oder Zeitaufwand, zu ermitteln, kann eine tatsächliche Verständigung 

zwischen dem Steuerpflichtigen und der Finanzbehörde sinnvoll sein. Die tatsächliche Verständigung stellt keinen 

Verwaltungsakt dar. Bindungswirkung erwächst ihr jedoch aus dem Grundsatz von Treu und Glauben. Die Betei-

ligten - nicht jedoch Dritte - sind mit Abschluss der tatsächlichen Verständigung an die vereinbarte Tatsachenbe-

handlung gebunden, wenn sie wirksam und unanfechtbar zustande gekommen ist. Hält der Steuerpflichtige die 

tatsächliche Verständigung für unwirksam, muss er gegen die auf Grundlage der Verständigung erlassenen 

Steuerbescheide Einspruch einlegen bzw. Klage erheben. Im Rahmen dieser Rechtsbehelfsverfahren wird ne-

benbei auch die Wirksamkeit der tatsächlichen Verständigung überprüft. Ein Rechtsbehelf gegen die tatsächliche 

Verständigung selber sowie eine Klage auf Feststellung der Unwirksamkeit der tatsächlichen Verständigung sind 

nicht statthaft. 

(Quelle: Beschluss des Bundesfinanzhofs) 

  

Keine Unterbrechung der Außenprüfung bei nur ein Prüfungsjahr betreffenden Prü-

fungshandlungen 

Der Bundesfinanzhof hatte darüber zu entscheiden, ob die Ergebnisse einer Außenprüfung trotz mehrerer lang-

andauernder Unterbrechungen ausgewertet werden durften. Dem Urteil lag chronologisch dargestellt der nachfol-

gend geschilderte Fall zugrunde: 

 Prüfungsanordnung für die Jahre 2001 und 2002 aus November 2006, 

 Beginn der Prüfung durch Erscheinen der Prüferin im Unternehmen im Dezember 2006 um Datenträger mit 

Buchführungsdaten in Empfang zu nehmen, 

 Anfertigung handschriftlicher Notizen und Ausdruck von Daten für das Jahr 2001 nach prüfungsrelevanten 

Kriterien aus einer Prüfungssoftware der Finanzverwaltung an drei Terminen im Dezember 2006 und Janu-

ar 2007, 

 weitere Ausdrucke im April 2008, November/Dezember 2009 und im November 2010. 

Schriftlich meldete sich die Prüferin zwischenzeitlich nur einmal im Dezember 2009 um mitzuteilen, dass sie die 

bereits begonnene Prüfung fortsetzen wolle. Dies lehnte das Unternehmen unter Hinweis auf eine zwischenzeit-

lich eingetretene Festsetzungsverjährung ab. Der Bundesfinanzhof folgte dieser Ansicht nicht. Die Prüfung wurde 

nach Beginn im Dezember 2006 zeitnah fortgesetzt. Durch den Beginn der Außenprüfung war der Ablauf der für 

die Streitjahre 2001 und 2002 jeweils maßgeblichen Festsetzungsfrist gehemmt. Die in dieser Zeit vorgenomme-

nen Handlungen gehen über das Studium von Vorbereitungshandlungen, das Einholen allgemeiner Informationen 

über die betrieblichen Verhältnisse, das Rechnungswesen und die Buchführung sowie die bloße Sichtung von 

Unterlagen des zu prüfenden Steuerfalls oder ein allgemeines Aktenstudium hinaus. Folglich hatte die Prüfung für 
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den gesamten Prüfungszeitraum begonnen. Es ist unerheblich, auf welches der Prüfung unterliegende Jahr sich 

die ersten Prüfungshandlungen erstrecken. Eine Außenprüfung bezieht sich einheitlich auf alle in der Prüfungs-

anordnung genannten Jahre. Sie ist nicht in Teilabschnitte aufzuteilen. 

 

Fristenfalle: Die komprimierte Steuererklärung bei der Antragsveranlagung 

Vor allem für die sogenannten Antragsveranlager verspricht die Abgabe der Einkommensteuererklärung in kom-

primierter Form nicht nur Vorteile, sondern kann in verfahrensrechtlicher Hinsicht auch ein Risikofaktor sein. Da 

sich das Jahr dem Ende zuneigt und sich zahlreiche Steuerpflichtige von der Abgabe ihrer Antragsveranlagung 

erneut hohe Erstattungsbeträge versprechen, wird nachfolgend auf die verfahrensrechtlichen Risiken im Zusam-

menhang mit der Abgabe in komprimierter Form hingewiesen.   

Einschränkung der komprimierten Steuererklärung 

Ab dem 1.1.2018 wird das Angebot der komprimierten Einkommensteuererklärung eingeschränkt. Jedoch gilt die 

Abschaffung dieses Übermittlungswegs zunächst nur für steuerlich beratene Steuerpflichtige. Diejenigen, die 

unberaten sind und keine Gewinneinkünfte haben, können ihre Steuererklärung weiterhin in komprimierter Form 

oder gänzlich in Papierform einreichen. 

Zugang der komprimierten Steuererklärung 

Der  Antrag auf Veranlagung zur Einkommensteuer nach § 46 Abs. 2 Nr. 8 EStG setzt die Abgabe einer ord-

nungsgemäßen Einkommensteuererklärung i. S. des § 150 AO voraus. Bei der Abgabe einer elektronischen 

Einkommensteuererklärung in komprimierter Form handelt es sich um ein Hybrid-Verfahren zwischen elektroni-

scher und schriftlicher Steuererklärung. Eine ordnungsgemäße Steuererklärung i. S. des § 150 AO liegt daher 

erst in dem Zeitpunkt vor, in dem die komprimierte (unterschriebene) Steuererklärung mit der für den Übermitt-

lungsvorgang vergebenen Telenummer beim Finanzamt eingeht.  

Festsetzungsfrist bei Antragsveranlagung 

Im Fall der Antragsveranlagung wird der Beginn der Festsetzungsfrist nicht nach § 170 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AO 

hinausgeschoben, da die sog. Anlaufhemmung nicht in Betracht kommt (vgl. BFH-Urteil v. 14.4.2011). Soweit das 

Ende der Festsetzungsfrist (31.12.XXXX) auf einen Samstag oder Sonntag fällt, endet die Festsetzungsfrist gem. 

§ 108 Abs. 3 AO erst am darauf folgenden Werktag, mithin mit Ablauf des 2.1.XXXX (vgl. BFH-Urteil v. 

20.1.2016).  

Ablaufhemmung bei Antragsveranlagung 

Bei der Antragsveranlagung ist auch die Ablaufhemmung nach § 171 Abs. 3 AO zu beachten (vgl. BFH-Urteil v. 

20.1.2016), da die Abgabe einer i. S. des § 150 AO ordnungsgemäßen Einkommensteuererklärung im Fall einer 

Antragsveranlagung einen Antrag i. S. des § 171 Abs. 3 AO darstellt. Allerdings muss vor Ablauf der regulären 

Festsetzungsfrist außerhalb eines Einspruchs- oder Klageverfahrens ein Antrag auf Steuerfestsetzung oder auf 

Aufhebung oder Änderung einer Steuerfestsetzung oder ihrer Berichtigung nach § 129 AO gestellt werden. Erst 

dann läuft nach § 171 Abs. 3 AO die Festsetzungsfrist insoweit nicht ab, bevor über den Antrag unanfechtbar 

entschieden wurde.  

 

11. Umwandlungssteuerrecht 

Keine aktuellen Hinweise. 
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12. Wirtschaftsrecht / Zivilrecht 

  

Meldungen zum und Einsichtnahme in das Transparenzregister 

Bereits seit dem 1. Oktober 2017 unterliegen alle inländischen juristischen Personen des Privatrechts, eingetra-

genen Personengesellschaften (mit Ausnahme von BGB-Außengesellschaften), Verwalter sog. Trusts und Treu-

händer den gesetzlichen Pflichten im Zusammenhang mit dem neu geschaffenen Transparenzregister. Hierbei 

handelt es sich um eine beim Bundesanzeiger geführte elektronische Plattform. Ab dem 27. Dezember 2017 ist 

erstmals die Einsichtnahme der Registereintragungen möglich. Ergeben sich die hinter einem Unternehmen ste-

henden wirtschaftlich Berechtigten nicht bereits aus anderen öffentlichen Quellen, wie z. B. dem Handels-, Ver-

eins- oder Unternehmensregister, sind Geschäftsführung, Verwalter bzw. Treuhänder verpflichtet, diese unver-

züglich beim Transparenzregister zu melden. Als wirtschaftlich Berechtigte zählen natürliche Personen, die unmit-

telbar oder mittelbar mehr als 25 % der Kapitalanteile oder Stimmrechte halten oder auf vergleichbare Weise 

Kontrolle ausüben. Die einzuholenden und beim Transparenzregister einzureichenden Informationen umfassen 

Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Wohnort sowie Art und Umfang des wirtschaftlichen Interesses nebst etwai-

ger Änderungen dieser Angaben. Börsennotierte Gesellschaften sind unter bestimmten Bedingungen ausge-

nommen. Wer seine Pflicht zur Einholung, Aufbewahrung oder Mitteilung der notwendigen Angaben nicht voll-

ständig oder nicht rechtzeitig erfüllt, handelt ordnungswidrig und kann mit einer erheblichen Geldbuße belegt 

werden. Die ab Ende Dezember 2017 mögliche Einsichtnahme in das Transparenzregister ist regelmäßig nur 

bestimmten Berufsgruppen oder unter Darlegung des berechtigten Interesses möglich. Beispiel: Eine GmbH hat 

beim Handelsregister eine Gesellschafterliste hinterlegt. Daraus ergibt sich, dass drei natürliche Personen jeweils 

mehr als 25 % der Gesellschaftsanteile halten. In diesem Fall bedarf es regelmäßig keiner weiteren Handlungen 

der Meldepflichtigen. Steht hinter einem der Gesellschafter jedoch ein Treugeber, der sich nicht aus einem öffent-

lich zugänglichen Register ergibt, ist dieser anzugeben. Hinweis: Betroffene Gesellschaften sollten regelmäßig 

überprüfen, ob sich Änderungen bei den wirtschaftlich Berechtigten ergeben haben. Es empfiehlt sich daher, ein 

entsprechendes Compliance-System einzurichten. 

  

Unzulässigkeit von Preisklauseln bei Sparkassen 

Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass insgesamt acht vorformulierte Entgeltklauseln im Preis- und Leis-

tungsverzeichnis einer Sparkasse unwirksam sind und deshalb gegenüber Verbrauchern nicht verwendet werden 

dürfen. In den Klauseln waren Entgelte für die Unterrichtung der Kunden über die berechtigte Ablehnung der 

Einlösung einer SEPA-Basis-Lastschrift sowie der Ausführung einer Einzugsermächtigung und der Ausführung 

eines Überweisungsauftrags mangels Deckung vorgesehen. Außerdem waren darin die Aussetzung und Lö-

schung eines Dauerauftrags, die Führung eines Pfändungsschutzkontos sowie die Änderung oder Streichung 

einer Wertpapierorder bepreist. Nach Auffassung des Gerichts sind die Klauseln mit wesentlichen Grundgedan-

ken der entsprechenden gesetzlichen Regelungen nicht vereinbar und benachteiligen die Kunden unangemes-

sen. Die für die Unterrichtung der Kunden vorgesehenen Entgelte orientieren sich nicht an den hierfür tatsächlich 

anfallenden Kosten. Bei den übrigen Klauseln handelt es sich um Nebenpflichten der Sparkasse bzw. Preisne-

benabreden, für die kein Entgelt erhoben werden darf. 

 


